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1. Einleitung 
 
Das Ziel der beruflichen Gleichstellung der Geschlechter ist ein wesentlicher Bestand-
teil der Zusammenarbeit und richtet sich an die Gesamtverwaltung. Es gilt, Bedingun-
gen zu schaffen, unter denen alle Beschäftigten ihre Fähigkeiten entfalten können.  
 
Dafür bildet der Gleichstellungsplan nach dem Niedersächsischen Gleichberechti-
gungsgesetz (NGG) als wichtiges Instrument der Personalentwicklung die konzeptio-
nelle Grundlage.  
 
In den Verwaltungsvorschriften des NGG ist vorgesehen, dass Inhalte der Stufenpläne 
wie der Gleichstellungsplan in die Personalentwicklung (PE) und damit in die entspre-
chenden Instrumente und Maßnahmen integriert werden sollen.  
 
Mit der Erarbeitung eines Personalentwicklungskonzeptes für die Stadt Laatzen, an 
der die Gleichstellungsbeauftragte sowie auch der Personalrat beteiligt sind, werden 
diese Vorgaben durch die Stadt Laatzen erfüllt. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
der Dienststelle mit der Gleichstellungsbeauftragten und der Vertretung der Beschäf-
tigten ist eine wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung von Gleich-
stellungsmaßnahmen. 
 
Im Bericht der Landesregierung über die Durchführung des NGG wird festgehalten, 
dass die Einbindung der Strategie des Gender Mainstreaming zur Verwirklichung von 
Chancengleichheit in allen Bereichen der Personalentwicklung unabdingbar ist. Das 
gilt bei der Planung zur Einführung eines Personalentwicklungskonzeptes sowie auch 
bei gezielten Personalentwicklungsmaßnahmen, persönlichen Karriereplanungen, 
systematischer Nachwuchsförderung u.v.m.  
 
Die Personalentwicklung trägt dazu bei, das Thema durch Aufnahme in die Konzepte 
bzw. deren Umsetzung in der Verwaltung zu implementieren. 
 
Der erste Gleichstellungsplan wurde für den Zeitraum 2016 bis 2019 aufgestellt; die 
darin aufgeführten Ziele gilt es jetzt, hinsichtlich ihres Erreichungsgrades zu überprü-
fen und ggf. neu auszurichten. Zudem sollen Schwerpunkte für die nächsten drei Jahre 
gesetzt werden.  
 
Den Führungskräften kommt dabei die Aufgabe zu, für die Umsetzung der im Gleich-
stellungsplan genannten Maßnahmen im Rahmen gesunder Führung Sorge zu tragen. 
Weiterhin sollen alle Mitarbeitenden aufgerufen sein, mitzuwirken, Vorschläge zu ma-
chen, Anregungen zu geben und durch ihr Verhalten beizutragen, dass die Gleichstel-
lung überall in unserer Verwaltung gelebt wird.  
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2. Beschäftigtenstruktur                                                     Stand 31.12.2019 
 
 
 
 

      
 

2.1 Personalbestand 
 

Statusgruppe Gesamt Frauen 
Anteil 

Frauen 
Männer 

Anteil Män-
ner 

Beamte 55 35 63,63 20 36,37 

Anwärterinnen 
Anwärter 

10 7 70,00 3 30,00 

Beschäftigte 
TVöD 

407 219 53,80 188 46,20 

Beschäftigte 
SuE 

307 276 89,90 31 10,10 

Ausbildung 8 2 25,00 6 75,00 

FSJ 19 14 73,69 5 26,31 

Gesamt 806 553 68,61 253 31,39 

nachrichtlich: 

davon beur-
laubt  

24 22 91,67 2 8,33 

 
2.2 davon in Teilzeitbeschäftigung tätig 

 

Statusgruppe 
Gesamt in 

TZ 
Frauen in 

TZ 
Anteil  

Frauen TZ 
Männer in 

TZ 

Anteil 
Männer 

TZ 

Beamte 17 15 88,24 2 11,76 

Beschäftigte 
TVöD 

146 131 89,73 15 10,27 

Beschäftigte 
SuE 

181 171 94,48 10 5,52 

Gesamt 326 300 92,02 26 7,98 
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2.4. Führungsstruktur nach Organisationseinheiten (01.01.2020)                                
 

OE-Nr.  Leitung Stv. Leitung 

01 Leitungsstab- und Öffentlichkeitsarbeit   
10 Organisation, IT, E-Government   
11 Personal   
14 Rechnungsprüfung   
19 Gleichstellung   
20 Zentrale Steuerung und Finanzen    
21 Stadtkasse   
22 Steuern und Abgaben    
32 Sicherheit und Ordnung   
33 Bürgerbüro   
34 Standesamt   
40 Bildung und Sport   
 Bücherei   

50 Soziale Sicherung   
51 Kinder- und Jugendhilfe   
52 Kinder- und Jugendbüro   
53 Kindertagesstätten *   
54 Familien- und Senioreneinrichtungen   
55 Kindertagesbetreuung   

61 
Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und 
Grundstücksangelegenheiten 

  

63 Bauordnung   
65 Hochbau   
66 Tiefbau   
67 Grünflächen   
69 Gebäudebetrieb und -verwaltung   
79 Betriebshof   

Fachbereichsleitung 3  
Fachbereichsleitung 5  
Fachbereichsleitung 6  
Bürgermeister  
Stadtrat  
Stadtrat   
Allgemeine Vertretung des Bürgermeisters  

 Stabsstellen und Gremien Besetzung 
Personalratsvorsitz   
Personalrat Gremium           
Schwerbehindertenvertretung   
Musikschule   

 
Team- und Fachbereichsleitungen (besetzte Stellen): 45% Frauen, 55% Männer;  
Stellvertretungen (besetzte Stellen):     57% Frauen, 43% Männer 
      
* Leitung von Kindertagesstätten: 
 Es gibt derzeit 11 KiTa-Leitungen, davon acht Frauen (72,72 %) und drei Männer 
(27,27 %); in stellvertretender Funktion sind es zehn Frauen sowie ein Mann.  

Frauen 

Männer 
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2.5 Beschäftigtenstruktur nach Status- und Entgeltgruppen  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BesGr.

Anzahl 

Beschäftigte 

insgesamt

Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer unterrepräs.

Geschlecht 

benennen:

zum Stichtag

31.12.2019

 festgestellter

anteiliger 

 v.H.-Satz
A B C D E F G H 1 J K L M N 0 (L oder M)

B6 1 0 1 0 0 0 0 0,00 1,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Frauen 0,00

B3 2 0 2 0 0 0 0 0,00 2,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Frauen 0,00

A14 2 1 0 1 0 0 0 1,75 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 Männer 0,00

Höherer 

Dienst

5 1 3 1 0 0 0 1,75 3,00 40,00 60,00 36,84 63,16 36,84

A13 2 1 1 0 0 0 0 1,00 1,00 50,00 50,00 50,00 50,00

A 12 3 0 2 1 0 0 0 0,85 2,00 33,33 66,67 29,82 70,18 Frauen 29,82

A 11 13 6 5 1 1 0 0 6,75 5,88 53,85 46,15 53,44 46,56

A10 19 5 4 8 1 1 0 10,43 4,88 73,68 26,32 68,13 31,87 Männer 31,87

A9 6 4 1 1 0 0 0 4,70 1,00 83,33 16,67 82,46 17,54 Männer 17,54

Gehobener 

Dienst

43 16 13 11 2 1 0 23,73 14,76 65,12 34,88 61,65 38,35 34,88

A9mD 4 1 2 1 0 0 0 1,95 2,00 50,00 50,00 49,37 50,63

A8 2 1 0 1 0 0 0 1,63 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 Männer 0,00

A7 1 0 0 1 0 0 0 0,75 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 Männer 0,00

Mittlerer 

Dienst

7 2 2 3 0 0 0 4,33 2,00 71,43 28,57 68,40 31,60 28,57

BAnw 10 7 3 0 0 0 0 7,00 3,00 70,00 30,00 70,00 30,00 Männer 30,00

Beamte

insgesamt

65 26 21 15 2 1 0 36,81 22,76 64,62 35,38 61,79 38,21 38,21

davon 

Ganztagskräfte

davon

Teilzeitkräfte

davon 

Beurlaubte

Beschäftigungs- 

volumen in 

Vollzeitäqui- 

valenten (Per- 

sonalkapazität)

Anteil eines 

Geschlechts an 

der Zahl der 

Beschäftigten in 

%

Anteil eines 

Geschlechts am 

Beschäftigungs- 

volumen

Feststellung der 

Unterrepräsentanz bezogen 

auf das 

Beschäftigungsvolumen von 

Frauen/Männern 

(Anteil < 45 %)

 2.5.1 Beamte
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Entgelt-

gruppe

Anzahl der 

Beschäftigten 

insgesamt

Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer unterrepräsen- 

tiertes 

Geschlecht 

benennen:

zum Stichtag

31.12.2019 

festgestellter

anteiliger  

v.H.-Satz
A B C D E F G H 1 J K L M N 0 (L oder M)

15 1 0 1 0 0 0 0 0,00 1,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Frauen 0,00

14 2 0 2 0 0 0 0 0,00 2,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Frauen 0,00

13 1 0 1 0 0 0 0 0,00 1,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Frauen 0,00

12 11 3 4 3 1 0 0 5,57 4,94 54,55 45,45 53,00 47,00

11 27 10 11 4 2 0 0 12,36 12,82 51,85 48,15 49,09 50,91

10 14 2 10 1 0 1 0 2,90 10,00 28,57 71,43 22,48 77,52 Frauen 22,48

09a 27 9 7 11 0 0 0 17,43 7,00 74,07 25,93 71,35 28,65 Männer 28,65

09b 58 13 22 20 2 1 0 26,43 23,35 58,62 41,38 53,09 46,91

09c 9 2 0 7 0 0 0 7,85 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 Männer 0,00

08 37 12 9 14 2 0 0 21,62 10,03 70,27 29,73 68,31 31,69 Männer 31,69

07 25 11 3 11 0 0 0 18,78 3,00 88,00 12,00 86,23 13,77 Männer 13,77

06 62 10 41 7 2 1 1 15,44 41,88 29,03 70,97 26,94 73,06 Frauen 26,94

05 53 5 30 14 3 1 0 13,67 31,79 37,74 62,26 30,07 69,93 Frauen 30,07

04 17 0 16 0 1 0 0 0,00 16,77 0,00 100,00 0,00 100,00 Frauen 0,00

03 27 5 10 12 0 0 0 12,61 10,00 62,96 37,04 55,77 44,23 Männer 44,23

02Ü 11 0 0 11 0 0 0 5,75 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 Männer 0,00

02 16 1 5 7 2 1 0 4,93 6,01 56,25 43,75 45,06 54,94

01 9 0 0 9 0 0 0 4,93 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 Männer 0,00

OEDAz 7 2 5 0 0 0 0 2,00 5,00 28,57 71,43 28,57 71,43 Frauen 28,57

TVöD

 insgesamt 
414 85 177 131 15 5 1 172,27 187,59 53,38 46,62 47,87 52,13

Entgelt-

gruppe

Anzahl der 

Beschäftigten 

insgesamt

Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer unterrepräsen- 

tiertes 

Geschlecht 

benennen:

zum Stichtag

31.12.2019 

festgestellter

anteiliger  v.H.-Satz

A B C D E F G H 1 J K L M N 0 (L oder M)

SO2 7 1 0 6 0 0 0 4,15 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 Männer 0,00

S03 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SO4 20 2 0 17 0 1 0 12,02 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 Männer 0,00

S05 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S06 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S07 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SO8a 183 69 12 85 2 14 1 134,90 13,28 91,80 8,20 91,04 8,96 Männer 8,96

SO8b 10 0 1 8 1 0 0 4,11 1,94 80,00 20,00 67,93 32,07 Männer 32,07

S09 6 2 0 4 0 0 0 4,94 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 Männer 0,00

S10 1 0 0 1 0 0 0 1,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 Männer 0,00

Sl1a 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S11b 37 1 5 27 3 1 0 16,99 6,68 78,38 21,62 71,78 28,22 Männer 28,22

S12 9 4 0 5 0 0 0 8,12 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 Männer 0,00

S13 4 0 0 4 0 0 0 3,47 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 Männer 0,00

S13a 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S14 12 4 0 7 1 0 0 8,29 0,62 91,67 8,33 93,04 6,96 Männer 6,96

S15 7 2 0 4 1 0 0 5,29 0,97 85,71 14,29 84,50 15,50 Männer 15,50

S16 5 2 1 1 1 0 0 2,90 1,77 60,00 40,00 62,10 37,90 Männer 37,90

S16a 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S17 4 1 0 2 1 0 0 2,41 0,90 75,00 25,00 72,81 27,19 Männer 27,19

S18 2 1 1 0 0 0 0 1,00 1,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00

Beschäftigte  

SuE

insgesamt

307 89 20 171 10 16 1 210 28 89,90 10,10 88,24 11,76

Männer

11,76

TVöD und 

SuE 

insgesamt 721 174 197 302 25 21 2 382 216 68,93 31,07 63,88 36,12 Männer 36,12

2.5.2 Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

davon Ganz- 

tagskräfte

davon

Teilzeitkräfte

davon 

Beurlaubte

Beschäftigungs- 

volumen in 

Vollzeitäqui- 

valenten (Per- 

sonalkapazität)

Anteil eines 

Geschlechts an 

der Zahl der 

Beschäftigten in 

%

Anteil eines 

Geschlechts 

am 

Beschäftigungs- 

volumen

Feststellung der Unterrepräsentanz 

bezogen auf das 

Beschäftigungsvolumen von 

Frauen/Männern 

(Anteil < 45 %)

2.5.2 Beschäftigte (TVöD) 

davon Ganz- 

tagskräfte

davon

Teilzeitkräfte

davon 

Beurlaubte

Beschäftigungs- 

volumen in 

Vollzeitäqui- 

valenten (Per- 

sonalkapazität)

Anteil eines 

Geschlechts an 

der Zahl der 

Beschäftigten 

in %

Anteil eines 

Geschlechts 

am 

Beschäftigungs- 

volumen

Feststellung der 

Unterrepräsentanz bezogen auf 

das Beschäftigungsvolumen von 

Frauen/Männern 

(Anteil < 45 %)
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Telearbeit:  
 
Insgesamt 90 Beschäftigte arbeiten im Rahmen der alternierenden Telearbeit, davon 
69 Frauen (76,6%).   

 
3. Analyse 
 

In der Gesamtbetrachtung wird deutlich, dass der Frauenanteil in der Mitarbeiterschaft 
weiter überwiegt; insbesondere hat sich in den Erziehungsberufen keine Erhöhung des 
Männeranteils ergeben.   
 
Auch die Verteilung von Teilzeitbeschäftigung ist im Vergleich zur letzten Erhebung 
unverändert. Der Anteil an weiblichen Teilzeitbeschäftigten liegt bei über 90%, ebenso 
hoch wie der Anteil der Frauen bei Beurlaubungen (24 Frauen, 2 Männer).  
 
Hieraus kann der Schluss gezogen werden, dass der Hauptteil der Familienarbeit im-
mer noch bei den Frauen liegt.  
 
Auch bei der Telearbeit ist zu vermuten, dass insbesondere die Frauen diese Form 
der flexiblen Arbeit aufgrund privater Verpflichtungen gewählt haben.  
 
Bei Betrachtung der Entgeltgruppen 1, 2Ü und 3, ebenso in der Entgeltgruppe S 2 ist 
auffällig, dass diese überwiegend weiblich besetzt sind, in den Entgeltgruppen 1, 2Ü, 
und S 2 ausschließlich. Es handelt sich überwiegend um Reinigungs- und Küchen-
kräfte, die zumeist teilzeitbeschäftigt sind.  
 
Unter dem Gleichstellungsaspekt handelt es sich hierbei um eine mittelbare Benach-
teiligung von Frauen, da sich die Ungleichbehandlung hinter geschlechtsneutralen Re-
geln (hier: Eingruppierungsrecht) verbirgt. Es zeigt sich ein Spannungsfeld zwischen 
der tarifgerechten Eingruppierung (Tarifautomatik abhängig von Tätigkeitsmerkmalen) 
dieser Beschäftigten und der sozialen Verantwortung als öffentliche Arbeitgeberin, ei-
nen Beitrag zur Reduzierung der Altersarmut, von der Frauen häufiger betroffen sind, 
zu leisten. Hier wäre zu prüfen, ob und welche Maßnahmen der Arbeitgeberin dazu 
beitragen könnten, diese Situation zu verbessern.   
 
Bei den Führungskräften hat sich die Quote zu Lasten des Frauenanteils verschoben. 
Das spiegelt sich auch bei den Auswahlverfahren wider – der Anteil an Bewerberinnen 
für Führungsstellen ist mit Ausnahme des Erziehungsdienstes geringer als der Anteil 
männlicher Bewerber. Hier ist es wichtig, zu erfahren, was Frauen benötigen, damit 
sie sich für Führung interessieren und bewerben, um im Rahmen des Personalent-
wicklungskonzeptes entsprechende Maßnahmen festzulegen.  
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4. Umgesetzte Maßnahmen aus dem Gleichstellungsplan 
für den Zeitraum Juni 2016 – Juni 2019 

 
 
 Aufnahme der „familienbewussten Führung“ in die Führungsleitlinien 

 
 
 Grundsätzliche Teilbarkeit jedes Arbeitsplatzes (auch Führung) - Ausnahmen müs-

sen begründet werden; in Ausschreibungen bereits häufig umgesetzt.  
 
 
 Im Anforderungsprofil werden zur Beurteilung der Eignung und Befähigung auch 

Erfahrungen aus der familiären und sozialen Arbeit mit einbezogen, z.B.  Flexibili-
tät, Kommunikationskompetenz, Organisationsgeschick etc.  

 
 
„Formal“ sind diese Anforderungen umgesetzt, eine Veränderung wird jedoch erst durch 
einen gelebten Wertewandel und eine veränderte Führungskultur sichtbar werden. Derzeit 
wird Führung in Teilzeit noch eher verhalten betrachtet, umso wichtiger ist es, dieses 
Thema stetig einzubringen sowie entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. Um 
eine Nachhaltigkeit zu erreichen, ist das Thema familienbewusste Führung ausdrücklich 
in Führungskräftequalifizierungen einzubeziehen.  
 
 
 Ausbildung in Teilzeit  

wurde bisher einmal auf Antrag ermöglich 
 

 Fortbildung in Teilzeit 
Der Angestelltenlehrgang II wird ebenfalls zukünftig jährlich wechselnd in Teilzeit 
und Vollzeit angeboten.   
  

 
§ 1 Abs. 3 des NGG verpflichtet die Dienststellen, insbesondere Beschäftigte mit Vorge-
setzten- und Leitungsaufgaben, die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit und 
die Gleichstellung zu fördern.  
 
 Die Umsetzung der Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort (auch für Füh-

rungsstellen), insbesondere durch die Dienstvereinbarung Telearbeit, ist ein we-
sentlicher Grundbaustein für die Vereinbarkeit von Familienarbeit (Kinder / Pflege) 
und beruflicher Tätigkeit. Hierdurch ergeben sich insbesondere für die Führungs-
kräfte veränderte Anforderungen wie z.B. Führen auf Distanz, Tandemführung, De-
legation von Aufgaben.  

 
 

 
 Handlungsempfehlung für eine gendergerechte Schreibweise  

 
 

 



 

 9 

 

5. Noch umzusetzende Maßnahmen aus dem Gleichstellungsplan 
für den Zeitraum Juni 2016 – Juni 2019 

 
 

 Gezielte Ansprache von Frauen bei der Besetzung von Führungsstellen und Pro-
jektleitungen  

 

 
 Gezielte Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen insbesondere für Führungskräfte 

und auch für Beschäftigte zum Thema Gleichberechtigung und Diversität, ebenso 
für Auszubildende (z.B. Vorstellung der GSB und ihrer Aufgaben in der Einfüh-
rungswoche).  

 
 
 Aufnahme von Gender-Mainstreaming sowie Diversität in Führungskräfte – (Nach-

wuchs) – Qualifizierungen durch das Personalentwicklungskonzept  
 
 
 Kontaktpflegeprogramm für beurlaubte Beschäftigte; Rückkehrbetreuung; Einar-

beitungspläne   
 
 
 Betreuungsmöglichkeiten von Kindern der Beschäftigten (z.B. Belegplätze)  

 
 die Ausbildung in Teilzeit zielgruppenorientiert bewerben 

 

Die Planung dieser Maßnahmen wird für den nächsten  
 

Geltungszeitraum fortgeschrieben! 
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6. Geplante Maßnahmen  
 

 
 
Gemäß § 10 (1) NGG ist Unterrepräsentanz durch die Personal- und Organi-
sationsentwicklung durch die Förderung des unterrepräsentierten Ge-
schlechts bei der Ausbildung, Einstellung, Beförderung und Übertragung hö-
herwertiger Tätigkeiten abzubauen. 
 

 Daher erfolgt die Aufnahme des Gleichstellungsplanes in das Personalent-
wicklungskonzept der Stadtverwaltung Laatzen.  

 
 
 In den Ausschreibungen (intern und extern) werden gewünschte Kompeten-

zen zielgruppengerecht formuliert. 
 
Aus einer Studie der Technischen Universität München geht hervor, dass sich 
Frauen selbst dann weniger angesprochen fühlen, wenn Stellenausschrei-
bungen augenscheinlich geschlechtsneutral gehalten sind und sowohl die 
männliche als auch die weibliche Berufsbezeichnung aufführen. 
 
In solchen Anzeigen gern benutzte Begriffe wie „zielstrebig“ und „durchset-
zungsstark“ werden eher mit männlichen Stereotypen verbunden. Werden 
Formulierungen wie „engagiert“, „verantwortungsvoll“, gewissenhaft“ und 
„kontaktfreudig“ gewählt, fühlten Frauen sich eher eingeladen, sich zu bewer-
ben.  

 
 
 Optimierung / Objektivierung von Auswahlverfahren  

 
(Anforderungsprofile, mind. Strukturiertes Interview, ggf. ergänzt um weitere 
Elemente eines Assessment-Centers), auch hierbei ist auf typisch männliche 
/ typisch weibliche Sichtweisen zu achten. 

 
Auswahlgremien sollten paritätisch besetzt werden.  

 
 

In § 7 NGG ist verankert, dass die Dienststelle sicherstellen soll, dass in ihre 
Entscheidungsprozesse weibliche und männliche Sichtweisen und Erfahrun-
gen sowie die Erfahrungen aus einem Leben mit Kindern einfließen können. 
 

 Aus diesem Grund soll es Ziel sein, Projekt- und Arbeitsgruppen geschlechts-
paritätisch zu besetzen  

 
 
 Bei Fortbildungsmaßnahmen sollte darauf geachtet werden, dass Trainerin-

nen und Trainer / Referentinnen und Referenten in gleichem Umfang einge-
setzt werden.   
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 Das Betriebliche Gesundheitsmanagement wird genderspezifisch gestaltet.  

 
Bei dem Thema Gesundheit und Prävention kommt neben weiteren wichtigen 
Kriterien wie z.B. Alter, soziale Schicht, Lebenslage, sexuelle Orientierung 
und Kultur auch gerade der Geschlechterperspektive eine besondere Bedeu-
tung zu (Männergesundheit ist nicht gleich Frauengesundheit).  
 
Mit dem am 25.05.2015 in Kraft getretenen Präventionsgesetz werden die 
gesetzlichen Krankenkassen in einem Grundsatzparagrafen (2b) verpflichtet, 
geschlechtsspezifischen Besonderheiten Rechnung zu tragen.  

 
Die Umsetzung kann durch die Betriebliche Kommission Gesundheit initiiert 
werden.  
 
 

 Qualifizierung der unteren Entgeltgruppen (E 1 und 2):  
 
Durch eine eingehende fachliche Einarbeitung (keine Ausbildung notwendig) 
wird eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 3 möglich. Damit kann die Ein-
gruppierung in die Entgeltgruppen 1 und 2 zukünftig nur vorübergehend (zur 
Bewährung) sein.  
 

 

 
 
7. Fazit: Wir haben uns der Aufgabe angenommen und sind auf ei-
nem guten Weg…. 
 
Die Gleichstellung der Geschlechter in allen Aufgabenbereichen und Prozessen mit-
zudenken ist ein stetiger Prozess und bleibt somit eine grundlegende Aufgabe der öf-
fentlichen Verwaltung.  
 
Die Förderung der Gleichstellung ist gesetzlich geregelt und wird sukzessive durch 
Maßnahmen umgesetzt. Alle Beschäftigten sind an diesem Umsetzungsprozess be-
teiligt und jene, die Leitungsverantwortung haben, tragen einen großen Teil dazu bei, 
diesen Prozess sichtbar zu leben.  
 


